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Planungsbereichsbezogene Forderprogramme der Kassenarztlichen
Vereinigung Bayerns gemaR der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-
Strukturfonds

Der Vorstand der Kassenarztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) hat am 20.05.2026 gemal An-
hang 1 Ziffer |. der Richtlinie der Kassenarztlichen Vereinigung Bayerns zur Verwendung der
Finanzmittel aus dem Strukturfonds gemaR § 105 Abs. 1a SGB V fur FérdermalRnahmen zur
Sicherstellung der vertragsarztlichen Versorgung (KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds —
KVB-SiRIiLi) vom 20.11.2021, in Kraft getreten am 01.01.2022 (Bayerischer Staatsanzeiger Nr.
49 vom 10.12.2021), zuletzt geandert durch Beschluss der Vertreterversammlung vom
15.03.2024 mit Wirkung zum 23.03.2024 (Bekanntmachung durch Veréffentlichung im Internet
unter der Internetadresse der KVB am 22.03.2024 mit Hinweis im Bayerischen Staatsanzeiger
Nr. 12 vom 22.03.2024), folgende planungsbereichsbezogene Forderprogramme beschlossen:

1.

Forderprogramm zur Beseitigung von Unterversorgung im Planungsbereich Oettin-
gen fur die Arztgruppe der Hausarzte

Der Landesausschuss der Arzte und Krankenkassen hat mit Beschluss vom 19.05.2026 ge-
maf § 100 Abs. 1 Satz 1 SGB V die Feststellung getroffen, dass im Planungsbereich Oet-
tingen hinsichtlich der Arztgruppe der Hausarzte eine Unterversorgung eingetreten ist. Auf
Grundlage von Anhang 1 Ziffer I. der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds hat der
Vorstand der KVB beschlossen, dieser Unterversorgung durch Aufstellung eines Forderpro-
gramms flr die Arztgruppe der Hausarzte im Planungsbereich Oettingen (planungsbe-
reichsbezogenes Forderprogramm) entgegenzuwirken. Fur das Férderprogramm und die
hierin erhaltenen Férdermalinahmen gelten die Vorgaben der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-
Strukturfonds. Dieses planungsbereichsbezogene Férderprogramm beinhaltet nachste-
hende Forderziele und FordermaRnahmen. Soweit die KVB bereits mit Bekanntmachung
vom 28.11.2025 fur die Arztgruppe der Hausarzte im Planungsbereich Oettingen ein pla-
nungsbereichsbezogenes Férderprogramm aufgestellt hat, wird dieses friihere planungsbe-
reichsbezogene Forderprogramm mit Inkrafttreten des vorliegenden Férderprogramms be-
endet.

Forderziele
- Erhéhung des Versorgungsangebots im Planungsbereich Oettingen in quantitativer Hin-
sicht durch neu hinzukommende zugelassene bzw. angestellte Arzte/Arztinnen oder in
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Zweigpraxen tatige Arzte/Arztinnen der Arztgruppe der Hausérzte bis der allgemeine
bedarfsgerechte Versorgungsgrad (100,0 %) im Planungsbereich erreicht ist.

- Ist der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad (100,0 %) erreicht, wird als weite-
res Forderziel die Stabilisierung des erreichten Versorgungsniveaus in dem forderfahi-
gen Planungsbereich durch Foérderung von Praxisnachbesetzungen innerhalb der for-
derfahigen Arztgruppe angestrebt.

- Verhinderung einer Verschlechterung der vertragsarztlichen Versorgung bzw. Aufrecht-
erhaltung der (noch) bestehenden vertragsarztlichen Versorgung mit Arzten/Arztinnen
der Arztgruppe der Hausarzte.

- Gewinnung arztlichen Nachwuchses mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung im
Gebiet Allgemeinmedizin flir die vertragsarztliche Versorgung der Zukunft.

FordermaBnahmen
Um diese Forderziele zu erreichen, werden fur den Planungsbereich Oettingen fur die Arzt-
gruppe der Hausarzte folgende Férdermalinahmen ergriffen:

- Zuschuss zu den Investitionskosten fir eine Niederlassung als zugelassener Hausarzt /
zugelassene Hausarztin / fur die Grindung und den Aufbau eines MVZ mit einem / ei-
ner nicht bereits vor der Zulassung des MVZ im férderfahigen Planungsbereich tatigen
Hausarzt / Hausarztin (Anhang 1.1 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Finanzielle Férderung des Aufbaus einer Vertragsarztpraxis fur eine Niederlassung als
zugelassener Hausarzt / zugelassene Hausarztin oder fur die Grindung und den Auf-
bau eines MVZ mit einem/einer nicht bereits vor der Zulassung des MVZ im forderfahi-
gen Planungsbereich tatigen Hausarzt / Hausarztin (Anhang 1.2 der KVB-Sicherstel-
lungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Investitionskosten flr die Errichtung einer hausarztlichen Zweigpraxis
(Anhang 1.3 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Beschaftigungskosten eines angestellten Hausarztes / einer angestell-
ten Hausarztin (Anhang 1.4 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Investitionskosten einer Anstellung eines Hausarztes / einer Hausarz-
tin (Anhang 1.5 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds der KVB)

- Zuschuss zu den Kosten der Beschaftigung eines/einer hausarztlichen Versorgungsas-
sistenten/in oder der Beschaftigung eines/einer nichtarztlichen Praxisassistenten/in (An-
hang 1.6 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Finanzielle Férderung der Fortfilhrung der Vertragsarztpraxis eines zugelassenen
Hausarztes / einer zugelassenen Hausarztin Uber das 63. Lebensjahr hinaus (Anhang
1.7 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

Die Voraussetzungen fur die Gewahrung der vorstehenden Férdermallnahmen richten sich
nach der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds. Informationen zu den
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Fordervoraussetzungen sind im Internet unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxis-
fuhrung / Férderungen unter ,Regionale finanzielle Forderungen® zu finden.

Die FordermalRnahmen gemal der Anhange 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5 der KVB-Sicherstel-
lungsrichtlinie-Strukturfonds kommen, sofern der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungs-
grad (100,0 %) erreicht ist, nur in Betracht, wenn die Niederlassung, die Errichtung der
Zweigpraxis oder die Anstellung im Rahmen einer (Praxis-)Nachfolge erfolgt.

Auswahlentscheidung unter mehreren Antragstellern

Ubersteigt die Zahl der Antragsteller die Zahl der Arzte / Arztinnen, die fiir die Erreichung
der in diesem planungsbereichsbezogenen Foérderprogramm festgelegten Forderziele not-
wendig sind oder sind die fUr die planungsbereichsbezogenen Férderprogramme zur Verfu-
gung stehenden Finanzmittel nicht ausreichend, um alle vollstandig eingegangenen Antrage
zu bewilligen, besteht lediglich ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Auswahlentschei-
dung. Fir die Auswahlentscheidung hat der Vorstand gemafR Anhang 1 Ziffer I. 1. der KVB-
Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds folgende Auswabhlkriterien definiert.

Bei der Auswahl unter mehreren Bewerbern wird Uber vollstandig gestellte Forderantrage
nach MaRgabe der Reihenfolge ihres Eingangs bei der KVB entschieden. Sofern Férderan-
trage taggleich eingehen, werden die nachfolgenden Auswahlkriterien herangezogen:

- Nachrangigkeit derjenigen MVZ, bei denen in der jeweiligen MVZ-Tragergesellschaft die
Mehrheit der Geschéaftsanteile und Stimmrechte nicht bei Arzten und/oder Psychothera-
peuten liegt, die in dem MVZ, als Vertragsarzte/-psychotherapeuten tatig sind

- Zusatzqualifikationen (z.B. Schwerpunktbezeichnungen, Zusatzbezeichnungen, beson-
dere Genehmigungen), die geeignet sind, bestmdglich den konkreten Versorgungsbe-
darf zu decken

- Bestmogliche Versorgung im Hinblick auf die raumliche Wahl des Standortes

- Sicherung einer nachhaltigen Stabilitat der vertragsarztlichen Versorgung

- Steigerung des Versorgungsgrads i. S. d. Bedarfsplanungs-Richtlinie (nur bei Auswahl-
entscheidung unter Bewerbern von Férdermalinahmen nach Anhang 1.1. bis 1.5)

- Vorrangigkeit eines sich in eigener Vertragsarztpraxis niederlassenden Antragstellers
vor einem Antragsteller, welcher mit einem angestellten Arzt ein Beschaftigungsverhalt-
nis begriindet oder welcher eine Zweigpraxis errichtet hat (nur bei Auswahlentschei-
dung unter Bewerbern von FérdermalRnahmen nach Anhang 1.1. bis 1.5)

- Nur bei Auswahlentscheidung aufgrund Nichtausreichen des finanziellen Gesamtforder-
volumens fir planungsbereichsbezogene Férderprogramme
= Status des Planungsbereichs (Unterversorgung, drohende Unterversorgung oder

zusatzlicher lokaler Versorgungsbedarf nach MalRgabe der Feststellung des Landes-
ausschusses)


file://///ads.kvbnet.org/dfs/Projekte/Strategisch_Extern/PSE0598_Si-Richtlinie/PSE0598_TP-FB/VHB%20SICHERSTELLUNGSRICHTLINIE/16_Ausschreibung_Förderprogramme/Muster/www.kvb.de

Seite 4 von 12| 19. Juni 2026
Bekanntmachung der KVB

= Beitrag zur Steigerung des Versorgungsgrads i. S. d. Bedarfsplanungs-Richtlinie
(Zuordnung der beantragten Férdermalinahme in versorgungsgradsteigernd und
versorgungsgradstabilisierend)

= Prognose der Versorgungssituation im betreffenden Planungsbereich

= Fallzahlen und GréfRe des Patientenstamms der antragstellenden Praxis sowie
Nachfrage bezlglich der von der antragstellenden Praxis angebotenen Leistungen
(nur bei Auswahlentscheidung unter Bewerbern von Férdermalinahmen nach An-
hang 1.6. bis 1.7)

Das Nahere zu der Auswahlentscheidung und den Auswahlkriterien, insbesondere zu deren
Rangfolge ist unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxisfiihrung / Férderungen un-
ter ,Regionale finanzielle Forderungen® zu finden.

Erganzende Hinweise

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung der vorgenannten FérdermalRnahmen besteht nicht.
Die KVB entscheidet tber einen Antrag auf Férderung nach Maligabe der Regelungen der
KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds. Eine Férderung kann nur erfolgen, sofern die
Forderziele dieses planungsbereichsbezogenen Forderprogramms noch nicht erreicht wor-
den sind. Darlber hinaus kommt eine Forderung nur in Betracht, soweit die flr bereits be-
stehende planungsbereichsbezogene Forderprogramme zur Verfliigung gestellten Finanz-
mittel nicht ausgeschdpft sind.

Der Férderempfanger ist zur Rlickzahlung einer nach diesem planungsbereichsbezogenen
Forderprogramm gewahrten Férderung verpflichtet, wenn die in der KVB-Sicherstellungs-
richtlinie-Strukturfonds flrr die gewahrte Forderung genannten Anforderungen nicht erfullt
bzw. eingehalten werden.

Nahere Informationen zu den FérdermalRnahmen, deren Voraussetzungen sowie zu der An-
tragstellung sind unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxisfuhrung / Férderungen
unter ,Regionale finanzielle Férderungen® eingestellt.

Niederlassungsberater, die bei der Antragstellung unterstitzen, sind unter www.kvb.de in
der Rubrik Mitglieder / Beratung zu finden.

Antragsverfahren
Ein Antrag auf Férderung ist schriftlich anhand des von der KVB bereitgestellten Formulars
unter folgender Adresse einzureichen:

Kassenarztliche Vereinigung Bayerns
Sicherstellung

Elsenheimerstr. 39

80687 Munchen


http://www.kvb.de/
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2. Forderprogramm zur Abwendung von drohender Unterversorgung im Planungsbe-
reich Dinkelsbiihl fur die Arztgruppe der Hausarzte

Der Landesausschuss der Arzte und Krankenkassen hat mit Beschluss vom 19.05.2026 ge-
maf § 100 Abs. 1 Satz 1 SGB V die Feststellung getroffen, dass im Planungsbereich Din-
kelsbuhl hinsichtlich der Arztgruppe der Hausarzte eine Unterversorgung in absehbarer Zeit
droht. Auf Grundlage von Anhang 1 Ziffer |. der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds
hat der Vorstand der KVB beschlossen, dieser drohenden Unterversorgung durch Aufstel-
lung eines Foérderprogramms flr die Arztgruppe der Hausarzte im Planungsbereich Dinkels-
bahl (planungsbereichsbezogenes Férderprogramm) entgegenzuwirken. Fir das Forder-
programm und die hierin erhaltenen FérdermaRnahmen gelten die Vorgaben der KVB-Si-
cherstellungsrichtlinie-Strukturfonds. Dieses planungsbereichsbezogene Férderprogramm
beinhaltet nachstehende Foérderziele und Férdermal3nahmen.

Forderziele

- Erhéhung des Versorgungsangebots im Planungsbereich Dinkelsbuhl in quantitativer
Hinsicht durch neu hinzukommende zugelassene bzw. angestellte Arzte/Arztinnen oder
in Zweigpraxen tatige Arzte/Arztinnen der Arztgruppe der Hausérzte bis der allgemeine
bedarfsgerechte Versorgungsgrad (100,0 %) im Planungsbereich erreicht ist.

- Ist der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad (100,0 %) erreicht, wird als weite-
res Forderziel die Stabilisierung des erreichten Versorgungsniveaus in dem férderfahi-
gen Planungsbereich durch Foérderung von Praxisnachbesetzungen innerhalb der for-
derfahigen Arztgruppe angestrebt.

- Verhinderung einer Verschlechterung der vertragsarztlichen Versorgung bzw. Aufrecht-
erhaltung der (noch) bestehenden vertragsarztlichen Versorgung mit Arzten/Arztinnen
der Arztgruppe der Hausarzte.

- Gewinnung arztlichen Nachwuchses mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung im
Gebiet Allgemeinmedizin fur die vertragsarztliche Versorgung der Zukunft.

FordermalRnahmen
Um diese Forderziele zu erreichen, werden fir den Planungsbereich Dinkelsbinhl fir die
Arztgruppe der Hausarzte folgende Férdermalinahmen ergriffen:

- Zuschuss zu den Investitionskosten fur eine Niederlassung als zugelassener Hausarzt /
zugelassene Hausarztin / fur die Griindung und den Aufbau eines MVZ mit einem / ei-
ner nicht bereits vor der Zulassung des MVZ im forderfahigen Planungsbereich tatigen
Hausarzt / Hausarztin (Anhang 1.1 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Investitionskosten fur die Errichtung einer hausarztlichen Zweigpraxis
(Anhang 1.3 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Beschaftigungskosten eines angestellten Hausarztes / einer angestell-
ten Hausarztin (Anhang 1.4 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)
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- Zuschuss zu den Investitionskosten einer Anstellung eines Hausarztes / einer Hausarz-
tin (Anhang 1.5 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Kosten der Beschaftigung eines/einer hausarztlichen Versorgungsas-
sistenten/in oder der Beschaftigung eines/einer nichtarztlichen Praxisassistenten/in (An-
hang 1.6 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Finanzielle Férderung der Fortfilhrung der Vertragsarztpraxis eines zugelassenen Haus-
arztes / einer zugelassenen Hausarztin Gber das 63. Lebensjahr hinaus (Anhang 1.7
der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

Die Gewéhrung der Férderung erfolgt im drohend unterversorgten Planungsbereich
Dinkelsbiihl zunéchst flir ein Jahr. Besteht ein Jahr nach der Bewilligung des For-
derantrags der Beschluss des Landesausschusses noch fort, wird die Férderung fiir
ein weiteres Jahr gewéhrt.

Die Voraussetzungen fur die Gewahrung der vorstehenden Férdermallnahmen richten sich
nach der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds. Informationen zu den Fordervoraus-
setzungen sind im Internet unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxisfihrung / For-
derungen unter ,Regionale finanzielle Férderungen® zu finden.

Die Férdermalinahmen gemaf der Anhange 1.1, 1.3, 1.4 und 1.5 der KVB-Sicherstellungs-
richtlinie-Strukturfonds kommen, sofern der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad
(100,0 %) erreicht ist, nur in Betracht, wenn die Niederlassung, die Errichtung der Zweig-
praxis oder die Anstellung im Rahmen einer (Praxis-)Nachfolge erfolgt.

Auswahlentscheidung unter mehreren Antragstellern

Ubersteigt die Zahl der Antragsteller die Zahl der Arzte / Arztinnen, die fur die Erreichung
der in diesem planungsbereichsbezogenen Forderprogramm festgelegten Férderziele not-
wendig sind oder sind die fir die planungsbereichsbezogenen Férderprogramme zur Verfi-
gung stehenden Finanzmittel nicht ausreichend, um alle vollstandig eingegangenen Antrage
zu bewilligen, besteht lediglich ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Auswahlentschei-
dung. Fir die Auswahlentscheidung hat der Vorstand gemaf Anhang 1 Ziffer I. 1. der KVB-
Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds folgende Auswabhlkriterien definiert.

Bei der Auswahl unter mehreren Bewerbern wird Uber vollstandig gestellte Férderantrage
nach MaRRgabe der Reihenfolge ihres Eingangs bei der KVB entschieden. Sofern Férderan-
trage taggleich eingehen, werden die nachfolgenden Auswahlkriterien herangezogen:

- Nachrangigkeit derjenigen MVZ, bei denen in der jeweiligen MVZ-Tragergesellschaft die
Mehrheit der Geschaftsanteile und Stimmrechte nicht bei Arzten und/oder Psychothera-
peuten liegt, die in dem MVZ, als Vertragsarzte/-psychotherapeuten tatig sind
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- Zusatzqualifikationen (z.B. Schwerpunktbezeichnungen, Zusatzbezeichnungen, beson-
dere Genehmigungen), die geeignet sind, bestmdglich den konkreten Versorgungsbe-
darf zu decken
- Bestmogliche Versorgung im Hinblick auf die raumliche Wahl des Standortes
- Sicherung einer nachhaltigen Stabilitat der vertragsarztlichen Versorgung
- Steigerung des Versorgungsgrads i.S.d. Bedarfsplanungs-Richtlinie (nur bei Auswahl-
entscheidung unter Bewerbern von FérdermalRnahmen nach Anhang 1.1. bis 1.5)
- Vorrangigkeit eines sich in eigener Vertragsarztpraxis niederlassenden Antragstellers
vor einem Antragsteller, welcher mit einem angestellten Arzt ein Beschaftigungsverhalt-
nis begrindet oder welcher eine Zweigpraxis errichtet hat (nur bei Auswahlentschei-
dung unter Bewerbern von FérdermalRnahmen nach Anhang 1.1. bis 1.5)
- Nur bei Auswahlentscheidung aufgrund Nichtausreichen des finanziellen Gesamtférder-
volumens fir planungsbereichsbezogene Forderprogramme
= Status des Planungsbereichs (Unterversorgung, drohende Unterversorgung oder
zusatzlicher lokaler Versorgungsbedarf nach MalRgabe der Feststellung des Lan-
desausschusses)

= Beitrag zur Steigerung des Versorgungsgrads i. S. d. Bedarfsplanungs-Richtlinie
(Zuordnung der beantragten Férdermalinahme in versorgungsgradsteigernd und
versorgungsgradstabilisierend)

= Prognose der Versorgungssituation im betreffenden Planungsbereich

= Fallzahlen und GréfRRe des Patientenstamms der antragstellenden Praxis sowie
Nachfrage bezlglich der von der antragstellenden Praxis angebotenen Leistungen
(nur bei Auswahlentscheidung unter Bewerbern von Férdermaflinahmen nach An-
hang 1.6. und 1.7)

Das Nahere zu der Auswahlentscheidung und den Auswahlkriterien, insbesondere zu deren
Rangfolge ist unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxisfiihrung / Férderungen un-
ter ,Regionale finanzielle Forderungen® zu finden.

Erganzende Hinweise

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung der vorgenannten FérdermalRnahmen besteht nicht.
Die KVB entscheidet tber einen Antrag auf Forderung nach Mafgabe der Regelungen der
KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds. Eine Férderung kann nur erfolgen, sofern die
Forderziele dieses planungsbereichsbezogenen Forderprogramms noch nicht erreicht wor-
den sind. Darlber hinaus kommt eine Forderung nur in Betracht, soweit die flr bereits be-
stehende planungsbereichsbezogene Férderprogramme zur Verfuigung gestellten Finanz-
mittel nicht ausgeschdpft sind.

Der Forderempfanger ist zur Rlckzahlung einer nach diesem planungsbereichsbezogenen
Forderprogramm gewahrten Férderung verpflichtet, wenn die in der KVB-
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Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds fiir die gewahrte Férderung genannten Anforderun-
gen nicht erfullt bzw. eingehalten werden.

Nahere Informationen zu den FérdermalRnahmen, deren Voraussetzungen sowie zu der An-
tragstellung sind unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxisfihrung / Férderungen
unter ,Regionale finanzielle Forderungen® eingestellt.

Niederlassungsberater, die bei der Antragstellung unterstutzen, sind unter www.kvb.de in
der Rubrik Mitglieder / Beratung zu finden.

Antragsverfahren
Ein Antrag auf Forderung ist schriftlich anhand des von der KVB bereitgestellten Formulars
unter folgender Adresse einzureichen:

Kassenarztliche Vereinigung Bayerns
Sicherstellung

Elsenheimerstr. 39

80687 Munchen


http://www.kvb.de/
http://www.kvb.de/
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3. Forderprogramm zur Abwendung von drohender Unterversorgung im Planungsbe-
reich Kreisregion Memmingen / Unterallgéu fiir die Arztgruppe der HNO-Arzte

Der Landesausschuss der Arzte und Krankenkassen hat mit Beschluss vom 19.05.2026 ge-
maf § 100 Abs. 1 Satz 1 SGB V die Feststellung getroffen, dass im Planungsbereich Kreis-
region Memmingen / Unterallgdu hinsichtlich der Arztgruppe der HNO-Arzte eine Unterver-
sorgung in absehbarer Zeit droht. Auf Grundlage von Anhang 1 Ziffer |. der KVB-Sicherstel-
lungsrichtlinie-Strukturfonds beschliel3t der Vorstand der KVB, dieser drohenden Unterver-
sorgung durch Aufstellung eines Férderprogramms fiir die Arztgruppe der HNO-Arzte im
Planungsbereich Kreisregion Memmingen / Unterallgau (planungsbereichsbezogenes For-
derprogramm) entgegenzuwirken. Fur das Foérderprogramm und die hierin erhaltenen For-
dermalinahmen gelten die Vorgaben der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds. Die-
ses planungsbereichsbezogene Forderprogramm beinhaltet nachstehende Forderziele und
FordermalRnahmen. Soweit die KVB bereits mit Bekanntmachung vom 27.06.2025 fur die
Arztgruppe der HNO-Arzte im Planungsbereich Kreisregion Memmingen / Unterallgéu ein
planungsbereichsbezogenes Forderprogramm aufgestellt hat, wird dieses frihere pla-
nungsbereichsbezogene Fdrderprogramm mit Inkrafttreten des vorliegenden Forderpro-
gramms beendet.

Forderziele

- Erhéhung des Versorgungsangebots im Planungsbereich Kreisregion Memmingen / Un-
terallgau in quantitativer Hinsicht durch neu hinzukommende zugelassene bzw. ange-
stellte Arzte/Arztinnen oder in Zweigpraxen tatige Arzte/Arztinnen der Arztgruppe der
HNO-Arzte bis der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad (100,0 %) im Pla-
nungsbereich erreicht ist.

- Ist der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad (100,0 %) erreicht, wird als weite-
res Forderziel die Stabilisierung des erreichten Versorgungsniveaus in dem férderfahi-
gen Planungsbereich durch Férderung von Praxisnachbesetzungen innerhalb der for-
derfahigen Arztgruppe angestrebt.

- Verhinderung einer Verschlechterung der vertragsarztlichen Versorgung bzw. Aufrecht-
erhaltung der (noch) bestehenden vertragsarztlichen Versorgung mit Arzten/Arztinnen
der Arztgruppe der HNO-Arzte.

- Gewinnung arztlichen Nachwuchses mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung im
Gebiet Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde fur die vertragsarztliche Versorgung der Zukunft.

FoérdermaRnahmen
Um diese Forderziele zu erreichen, werden fur den Planungsbereich Kreisregion Memmin-
gen / Unterallgau fur die Arztgruppe der HNO-Arzte folgende FérdermalRnahmen ergriffen:

- Zuschuss zu den Investitionskosten fir eine Niederlassung als zugelassener HNO-Arzt
/ zugelassene HNO-Arztin / fur die Griindung und den Aufbau eines MVZ mit einem /
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einer nicht bereits vor der Zulassung des MVZ im férderfahigen Planungsbereich tatigen
HNO-Arzt / HNO-Arztin (Anhang 1.1 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Investitionskosten fir die Errichtung einer HNO-arztlichen Zweigpraxis
(Anhang 1.3 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Beschaftigungskosten eines angestellten HNO-Arztes / einer ange-
stellten HNO-Arztin (Anhang 1.4 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Investitionskosten einer Anstellung eines HNO-Arztes / einer HNO-
Arztin (Anhang 1.5 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Zuschuss zu den Kosten der Beschaftigung eines/einer nichtarztlichen Praxisassisten-
ten/in (Anhang 1.6 der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

- Finanzielle Férderung der Fortfilhrung der Vertragsarztpraxis eines zugelassenen HNO-
Arztes / einer zugelassenen HNO-Arztin Gber das 63. Lebensjahr hinaus (Anhang 1.7
der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds)

Die Gewéhrung der Férderung erfolgt im drohend unterversorgten Planungsbereich
Kreisregion Memmingen / Unterallgéu zun&chst fiir ein Jahr. Besteht ein Jahr nach
der Bewilligung des Férderantrags der Beschluss des Landesausschusses noch
fort, wird die Férderung fiir ein weiteres Jahr gewéhrt.

Die Voraussetzungen fur die Gewahrung der vorstehenden Férdermal3nahmen richten sich
nach der KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds. Informationen zu den Férdervoraus-
setzungen sind im Internet unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxisfuhrung / For-
derungen unter ,Regionale finanzielle Férderungen® zu finden.

Die FérdermalRnahmen gemal der Anhange 1.1, 1.3, 1.4 und 1.5 der KVB-Sicherstellungs-
richtlinie-Strukturfonds kommen, sofern der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad
(100,0 %) erreicht ist, nur in Betracht, wenn die Niederlassung, die Errichtung der Zweigpra-
xis oder die Anstellung im Rahmen einer (Praxis-)Nachfolge erfolgt.

Auswahlentscheidung unter mehreren Antragstellern

Ubersteigt die Zahl der Antragsteller die Zahl der Arzte / Arztinnen, die fiir die Erreichung
der in diesem planungsbereichsbezogenen Férderprogramm festgelegten Forderziele not-
wendig sind oder sind die fur die planungsbereichsbezogenen Férderprogramme zur Verfu-
gung stehenden Finanzmittel nicht ausreichend, um alle vollstdndig eingegangenen Antrage
zu bewilligen, besteht lediglich ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Auswahlentschei-
dung. Fir die Auswahlentscheidung hat der Vorstand gemaf Anhang 1 Ziffer I. 1. der KVB-
Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds folgende Auswabhlkriterien definiert.

Bei der Auswahl unter mehreren Bewerbern wird Uber vollstandig gestellte Forderantrage
nach MaRRgabe der Reihenfolge ihres Eingangs bei der KVB entschieden. Sofern Férderan-
trage taggleich eingehen, werden die nachfolgenden Auswahlkriterien herangezogen:
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- Nachrangigkeit derjenigen MVZ, bei denen in der jeweiligen MVZ-Tragergesellschaft die
Mehrheit der Geschéftsanteile und Stimmrechte nicht bei Arzten und/oder Psychothera-
peuten liegt, die in dem MVZ, als Vertragsarzte/-psychotherapeuten tatig sind
- Zusatzqualifikationen (z.B. Schwerpunktbezeichnungen, Zusatzbezeichnungen, beson-
dere Genehmigungen), die geeignet sind, bestmdglich den konkreten Versorgungsbe-
darf zu decken
- Bestmogliche Versorgung im Hinblick auf die raumliche Wahl des Standortes
- Sicherung einer nachhaltigen Stabilitat der vertragsarztlichen Versorgung
- Steigerung des Versorgungsgrads i. S. d. Bedarfsplanungs-Richtlinie (nur bei Auswahl-
entscheidung unter Bewerbern von Férdermallinahmen nach Anhang 1.1. bis 1.5)
- Vorrangigkeit eines sich in eigener Vertragsarztpraxis niederlassenden Antragstellers
vor einem Antragsteller, welcher mit einem angestellten Arzt ein Beschaftigungsverhalt-
nis begriindet oder welcher eine Zweigpraxis errichtet hat (nur bei Auswahlentschei-
dung unter Bewerbern von FérdermalRnahmen nach Anhang 1.1. bis 1.5)
- Nur bei Auswahlentscheidung aufgrund Nichtausreichen des finanziellen Gesamtférder-
volumens fir planungsbereichsbezogene Forderprogramme
= Status des Planungsbereichs (Unterversorgung, drohende Unterversorgung oder
zusatzlicher lokaler Versorgungsbedarf nach MalRgabe der Feststellung des Landes-
ausschusses)

= Beitrag zur Steigerung des Versorgungsgrads i. S. d. Bedarfsplanungs-Richtlinie
(Zuordnung der beantragten Férdermalinahme in versorgungsgradsteigernd und
versorgungsgradstabilisierend)

= Prognose der Versorgungssituation im betreffenden Planungsbereich

= Fallzahlen und GroRRe des Patientenstamms der antragstellenden Praxis sowie
Nachfrage bezlglich der von der antragstellenden Praxis angebotenen Leistungen
(nur bei Auswahlentscheidung unter Bewerbern von Férdermalinahmen nach An-
hang 1.6. und 1.7)

Das Nahere zu der Auswahlentscheidung und den Auswahlkriterien, insbesondere zu deren
Rangfolge ist unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxisfuhrung / Férderungen unter
.,Regionale finanzielle Férderungen® zu finden.

Erganzende Hinweise

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung der vorgenannten Férdermal3nahmen besteht nicht.
Die KVB entscheidet Uber einen Antrag auf Férderung nach Mafligabe der Regelungen der
KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds. Eine Forderung kann nur erfolgen, sofern die
Foérderziele dieses planungsbereichsbezogenen Férderprogramms noch nicht erreicht wor-
den sind. Darlber hinaus kommt eine Férderung nur in Betracht, soweit die fur bereits be-
stehende planungsbereichsbezogene Forderprogramme zur Verfiigung gestellten Finanz-
mittel nicht ausgeschopft sind.
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Der Férderempfanger ist zur Rickzahlung einer nach diesem planungsbereichsbezogenen
Forderprogramm gewahrten Férderung verpflichtet, wenn die in der KVB-Sicherstellungs-
richtlinie-Strukturfonds fir die gewahrte Foérderung genannten Anforderungen nicht erfullt
bzw. eingehalten werden.

Nahere Informationen zu den FordermalRnahmen, deren Voraussetzungen sowie zu der An-
tragstellung sind unter www.kvb.de in der Rubrik Mitglieder / Praxisfiihrung / Férderungen
unter ,Regionale finanzielle Forderungen® eingestellit.

Niederlassungsberater, die bei der Antragstellung unterstitzen, sind unter www.kvb.de in
der Rubrik Mitglieder / Beratung zu finden.

Antragsverfahren
Ein Antrag auf Forderung ist schriftlich anhand des von der KVB bereitgestellten Formulars
unter folgender Adresse einzureichen:

Kassenarztliche Vereinigung Bayerns
Sicherstellung

Elsenheimerstr. 39

80687 Munchen

II. Die unter den Ziffern I.1. bis 3. ausgewiesenen planungsbereichsbezogenen Forderprogramme
treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Minchen, den 19. Juni 2026

Dr. med. Christian Pfeiffer
Vorsitzender des Vorstandes der KVB

Bekanntmachungshinweis im Bayerischen Staatsanzeiger
Gemal § 27 Absatz 2 Satz 2 Satzung der KVB wurde im Bayerischen Staatsanzeiger Nr. 25/2026
vom 19.06.2026 ein Hinweis auf die Fundstelle der vorliegenden Bekanntmachung veroffentlicht.
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